
Das Institut für Deutsches und Europäisches 
Wasserwirtschaftsrecht wurde im Sommerse­
mester 2006 als wissenschaftliche Einrichtung des 
Fachbereichs Rechtswissenschaft der Universität 
Trier errichtet. Es wird ausschließlich von einem 
heterogen zusammengesetzten gemeinnützigen 
Förderverein getragen.

Die Forschungsgebiete erstrecken sich auf das 
gesamte deutsche und europäische Wasser­
wirtschaftsrecht mit seinen drei Säulen der 
Benutzungsordnung für die Gewässer, des öko­
logischen Gewässerschutzes und der wirtschaft­
lichen Rahmenbedingungen.

Das Institut ist unabhängig und vereint in seiner 
Arbeit den rechtswissenschaftlichen Ansatz mit 
den Maximen der Interdisziplinarität und Praxis­
bezogenheit.

Für weitere Informationen über die Arbeit des 
Instituts und eine Mitgliedschaft im Förderverein 
sprechen Sie uns an oder besuchen Sie unsere 
Homepage:

Prof. Dr. Michael Reinhardt, LL.M.
Institut für Deutsches und 

Europäisches Wasserwirtschaftsrecht
Universität Trier

Campus I
Universitätsring 15

54296 Trier

Tel.: +49 651 201-2579 oder 2578
E-Mail: wasserrecht@uni-trier.de

www.wasserrecht.uni-trier.de

Institut für
Deutsches und Europäisches
Wasserwirtschaftsrecht
Direktor: Prof. Dr. Michael Reinhardt, LL.M. (Cantab.)

Die EU-Wasserrechtsnovelle 2026
– Requiem für den europäischen Ordnungsrahmen 
im Bereich der Wasserpolitik –

66. Wasserwirtschaftsrechtlicher Gesprächskreis

11. Juni 2026 – Berlin
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Zum Thema

Gut eineinhalb Jahre vor Ablauf der letzten Nachfrist 
für die Erreichung der Umweltziele der Wasserrahmen­
richtlinie hat die Europäische Union eine umfängliche 
Novellierung des europäischen Wasserrechts verab­
schiedet, die im Schwerpunkt neue stoffbezogenen 
Vorsorge- und Schutzstandards der Grundwasser- und 
der UQN-Richtlinie setzt. Der Vortrag konzentriert sich 
indes auf die Änderungen der Wasserrahmenrichtlinie 
selbst als dem rechtlichen Ordnungsrahmen der euro­
päischen Gewässerschutzpolitik. Er konstatiert einen 
bemerkenswert begrenzten Handlungswillen der Union 
bei der notwendigen Anpassung dieses Rechtsakts, 
nicht allein angesichts der verbreitet erwarteten erheb­
lichen Zielverfehlungen, sondern vor allem als Reaktion 
auf die tiefgreifenden Umbrüche in Zeiten von Klima­
wandel, instabiler internationaler Sicherheitslage und 
globalen wirtschaftlichen Krisen.

Zum Referenten

Der Referent ist Direktor des ausrichtenden Instituts.

Anmeldung erbeten an

Prof. Dr. Michael Reinhardt, LL.M. 
Institut für Deutsches und Europäisches 
Wasserwirtschaftsrecht
Universität Trier
Universitätsring 15
54296 Trier
Tel.: +49 651 201-2579, 2578 oder 4731
E-Mail: wasserrecht@uni-trier.de
www.wasserrecht.uni-trier.de
(Online-Anmeldung möglich)

Das Institut für Deutsches und Europäisches 

Wasserwirtschaftsrecht 

veranstaltet 

am 11. Juni 2026

um 16 Uhr

im Hotel Maritim proArte Berlin,

Friedrichstraße 151, 10117 Berlin

den 66. Wasserwirtschaftsrechtlichen 
Gesprächskreis

zum Thema 

Die EU-Wasserrechtsnovelle 2026
– Requiem für den europäischen Ordnungsrahmen 

im Bereich der Wasserpolitik –

Referent

Prof. Dr. Michael Reinhardt, LL.M. (Cantab.)

Diskussion

Imbiss

(Beginn: ca.18 Uhr)

Teilnahme

Die Teilnahme ist kostenfrei; 

die Teilnehmerzahl ist begrenzt; 

es werden im Regelfall keine 

Anmeldebestätigungen erteilt.

– Änderungen vorbehalten – ✂
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